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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

«Zugang zu rechtsmedizinischen Gutachten im Interesse der Patientensicherheit»
lautet der Titel einer Motion Humbel (mitte, AG). Damit forderte die Aargauer
Nationalrätin im November 2020 die Schaffung rechtlicher Grundlagen, die es
Ärztinnen und Ärzten ermöglichen soll, Einsicht in rechtsmedizinische Akten ihrer
verstorbenen Patientinnen und Patienten zu erlangen. Weil mit dem Hinschied der
Patientin oder des Patienten der Behandlungsvertrag und damit verbunden auch das
Recht auf Information erlösche, habe die Ärzteschaft bislang kein Recht auf
Einsichtnahme in die entsprechenden Dokumente, erklärte Humbel anlässlich der
Sommersession 2022. Die Informationen, die aus den Akten hervorgehen, wären jedoch
insbesondere zur Verbesserung der Patientensicherheit, der Qualitätskontrolle und der
Qualitätsverbesserung gewinnbringend. Wie die Motionärin hob auch
Gesundheitsminister Berset die Wichtigkeit der Patientensicherheit hervor. Er wandte
allerdings ein, dass die EQK zurzeit ein Konzept für das Risikomanagement erarbeite
und in diesem Rahmen auch überprüfen werde, ob neben anderen Daten, die für die
Patientensicherheit von Bedeutung sind, auch rechtsmedizinische Gutachten
einbezogen werden sollen. Damit die EQK Zeit für ihre Arbeit habe und im Anschluss die
beste Vorgehensweise gewählt werden könne, forderte der Bundesrat die Ablehnung
der Motion. Der Nationalrat nahm das Geschäft allerdings mit 115 zu 70 Stimmen (bei 5
Enthaltungen) an. Während sich die Fraktionen der SP, GLP, Mitte und der Grünen
geschlossen für das Anliegen aussprachen, stammten die Nein-Stimmen und die
Enthaltungen aus den Fraktionen der SVP und FDP. 1

MOTION
DATUM: 01.06.2022
JOËLLE SCHNEUWLY

Nachdem der Nationalrat einer Motion Humbel (mitte, AG) zum Zugang zu
rechtsmedizinischen Gutachten für die Ärzteschaft nach dem Tod ihrer Patientinnen
und Patienten im Sommer 2022 zugestimmt hatte, kam das Geschäft im Frühjahr 2023
in den Ständerat. Dort sprach sich Josef Dittli (fdp, UR) für die Mehrheit der SGK-SR
gegen den Vorstoss der Aargauer Gesundheitspolitikerin aus. Die Kommissionsmehrheit
befürworte zwar, dass es der Ärzteschaft möglich sein soll, aus begangenen Fehlern zu
lernen, allerdings sei es nicht in ihrem Sinne, dass eine «spezifische Regelung»
eingeführt werde. Stattdessen soll die Sicherheit der Patientenschaft systematisch
durch koordinierte Studien verbessert werden, ohne den Persönlichkeitsschutz der
Verstorbenen zu tangieren. Eine Minderheit rund um Peter Hegglin (mitte, ZG) betonte
aus der Perspektive der Patientensicherheit hingegen die Wichtigkeit der in der Motion
enthaltenen Forderung. Wie bereits die Mehrheit der ständerätlichen SGK empfahl
auch Gesundheitsminister Berset das Geschäft zur Ablehnung. Seines Erachtens
bedürfe es für die Verbesserung der Patientinnen- und Patientensicherheit ein
umfassendes Konzept, das verschiedene Aspekte – unter anderem das forensische
Gutachten und die behandelnde Ärzteschaft – einbeziehe. Im Gegensatz zur grossen
Kammer folgte das Stöckli der Empfehlung der Landesregierung. Mit 20 zu 15 Stimmen
(bei 3 Enthaltungen) lehnte der Ständerat die Motion ab. 2

MOTION
DATUM: 14.03.2023
JOËLLE SCHNEUWLY

1) AB NR, 2022, S. 874 
2) AB SR, 2023, S. 207 ff.
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